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RS OGH 2017/1/26 3Ob237/16y
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.01.2017

Norm

FAGG §3 Z1 lita, FAGG §3 Z3, FAGG §11 Abs1

1. FAGG § 3 heute

2. FAGG § 3 gültig ab 20.07.2022 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 109/2022

3. FAGG § 3 gültig von 13.06.2014 bis 19.07.2022

Rechtssatz

Auch der während der gesamten Messedauer benützte Messestand eines Unternehmers auf einer nur einmal jährlich

statt:ndenden Verkaufsmesse ist ein Geschäftsraum iSd § 3 Z 3 FAGG, sodass kein Rücktrittsrecht nach § 11 Abs 1

FAGG besteht.Auch der während der gesamten Messedauer benützte Messestand eines Unternehmers auf einer nur

einmal jährlich statt:ndenden Verkaufsmesse ist ein Geschäftsraum iSd Paragraph 3, Zi<er 3, FAGG, sodass kein

Rücktrittsrecht nach Paragraph 11, Absatz eins, FAGG besteht.
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